Kanton Ziirich
Direktion der Justiz und des Innern

Justizvollzug und Wiedereingliederung

Mirjam Schlup, Amtschefin
Demokratische Jurist*innen Ziirich, 9. Juni 2026
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1. JuWe: Wer wir sind
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Justizvollzug und Wieder-
eingliederung: wirksam
und fortschrittlich fir
eine sichere und gerechte
Gesellschaft.
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Umfassender und komplexer Auftrag
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13 Institutionen im Kanton Ziurich

Geféangnis Dielsdorf Gefangnis Winterthur

Andelfingen
Justizvollzugsanstalt Poschwies
Halbgefangenschaft Winterthur

Winter*ar Zentrum fiir auslanderrechtliche

Gefangnis Ziirich West Administrativhaft

Gefangnis Pfaffikon
Gefangnis Limmattal

Massnahmenzentrum

Uitikon Vollzugszentrum Bachtel

Gefangnis Ziirich

Gefangnis Horgen
Gefangnis Affoltern am Albis

¢ Untersuchungshaft ® Vollzug ® auslinderrechtliche Administrativhaft



2. Der Wiedereingliederungsauftrag
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Wiedereingliederung: Wozu eigentlich?

Wie viel Prozent der

Inhaftierten kommen
wieder frei?
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Justizvollzug: Gesetzlicher Auftrag

Art. 75, Abs. 1 Strafgesetzbuch

«Der Strafvollzug hat das soziale Verhalten des Gefangenen zu
fordern, insbesondere die Fahigkeit, straffrei zu leben. Der Straf-
vollzug hat den allgemeinen Lebensverhaltnissen so weit als
maoglich zu entsprechen, die Betreuung des Gefangenen zu ge-
wahrleisten, schadlichen Folgen des Freiheitsentzugs entgegen-
zuwirken und dem Schutz der Allgemeinheit, des Vollzugsperso-
nals und der Mitgefangenen angemessen Rechnung zu tragen.»
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Unterschiedliche Anforderungen an den Justizvolizug
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Sicherung Normalisierung
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Bei der Auftragserfiilllung legen wir Wert auf

— einen menschenwurdigen Justizvollzug
— wirksame individualisierte Settings

— Orientierung an wissenschaftlichen Erkenntnissen und gesellschaftlichen,
technologischen und fachlichen Entwicklungen

— laufende Weiterentwicklung unserer Organisation

— einen verantwortungsbewussten Einsatz der vorhandenen Mittel im Sinne
eines wirksamen Justizvollzugs



3. Wir tun, was wirkt
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Wir tun, was wirkt

Die Hauptabteilung Forschung & Entwicklung
befasst sich mit der wissenschaftlichen Begleitung,
Qualitatssicherung und Weiterentwicklung von
Themen rund um den Justizvollzug.

Interdisziplinares Team aus Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern aus den Disziplinen der
Psychologie, Psychiatrie, Rechtswissenschaft und
Sozialpadagogik

Unsere Interventionen basieren auf aktuellen
wissenschaftlichen Erkenntnissen und
Praxisexpertisen und sind auf den individuellen
Bedarf der von uns betreuten Personen
zugeschnitten
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Schadliche Auswirkungen strafender
Interventionen / Inhaftierung (Lambie & Randen, 2013

Storung der normalen prosozialen Entwicklung

Ubernahme von antisozialen Einstellungen und Verhaltensweisen anderer Inhaftierten

Opfer von Ubergriffen in Haft

Verschlechterung psychischer Probleme; Suizidalitat

Abbruch von wichtigen sozialen Beziehungen zu Familie und Freunden

Stigmatisierung; Erschweren der Resozialisierung



Effekt von abschreckenden Massnahmen

resp. von Bewahrungs-/Begleitmassnahmen

10

Boot camps (Aos, 2001)

Prison visitation (Petrosino, 2003)
Prison visitation (Aos, 2001)
Prison visitation (Lipsey, 1998)
Light sanctions (Cleland, 1997)

Intensive probation/supervision..

Probation/Supervision (Lipsey,..
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Aus: Lipsey & Cullen, 2007: The effectiveness of correctional rehabilitation: A
review of systematic reviews. Metareview liber hunderte verschiedene Studien



4. Dynamische Sicherheit



Die drei Dimensionen von Sicherheit

Passive Sicherheit

Prozedurale

Sicherheit

Die baulichen und
technologischen Bestandteile
einer Institution des
Freiheitsentzugs

\,
e

Das Fluchtrisiko verringern und
den Personenfluss innerhalb
der Institution sicherstellen

Z
<

\
4

Physische, statische,
instrumentelle, bauliche
Sicherheit

4
)

Die Prozesse und
Vorgehensweisen bei der
Auslbung taglicher Aufgaben
sowie Krisensituationen
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Dynamische

Sicherheit

Die Interaktionen zwischen
dem Personal und den
inhaftierten Personen sowie
das soziale Klima einer
Institution

\, J
4 N\ [ )
Die Regelmassigkeit, Koharenz Eine Umgebung foérdern,
und Unparteilichkeit in der welche Spannungen reduziert
Verrichtung der Aufgaben und die Zusammenarbeit und
sicherstellen Pravention begunstigt
\ J \ S
4 N\ [ )
Administrative,
organisatorische, aktive . . .
Sicherheit, Prozesssicherheit, Soziale Sicherheit
Verfahrenssicherheit
\ N\ J
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Dynamische Sicherheit - Mitarbeitende

Aufmerksamkeit

Positive Beziehungen

&
@ Interaktivitat
N

Deeskalation




Herausforderung im Vollzugsalltag

(...) Gleichgewicht zwischen Néhe und
Distanz und zwischen strikter Kontrolle
und menschlicher "Sensibilitat"
(Handbuch Dynamische Sicherheit, S. 72)
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Fachpersonen Justizvollzug:
Diese Kompetenzen fordern wir

Empathie Resilienz
Ich nehme mein Gegenuber ernst und Ich sehe schwierige Situationen als Lernchance

behandle ihn/sie respektvoll und freundlich. und gehe achtsam mit meinen Ressourcen um.

Ethisches Handeln Auftrittskompetenz

Ich kenne meinen Handlungsspielraum und Ich trete uberzeugend und authentisch auf und
wahle den kooperativen Weg vor Disziplinierung. erziele damit Wirkung.

Ich bin mir kultureller, religioser & gesellschaftlicher Unter- Ich nehme Signale der Umgebung wahr und
schiede bewusst und agiere respektvoll und professionell. kann entsprechend reagieren.

Inklusionsfahigkeit Reflexionsfahigkeit @

Ich erkenne Konflikte und bin in der Lage, Ich setze verbale und non-verbale Sprache
sie mit angemessenen Mitteln zu lésen. bewusst ein und hore aktiv zu.

Konfliktlosungsfahigkeit Kommunikationsfahigkeit ’@




5. Ersatzmassnahmen nach
Art. 237 StPO
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Was sind Ersatzmassnahmen?

Ersatzmassnahmen nach Art. 237 StPO sind gerichtlich angeordnete,
mildere Auflagen, die anstelle von Untersuchungs- oder Sicherungshaft
verhangt werden (Vorrang des Verhaltnismassigkeitsprinzips). Sie dienen
dazu, Haftgrinde wie Flucht-, Kollusions- oder Wiederholungsgefahr
abzuwenden, ohne die beschuldigte Person direkt in Haft nehmen zu

mussen.

22
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Art. 273 Abs. 2: Ersatzmassnahmen sind namentlich

g.

die Sicherheitsleistung;
die Ausweis- und Schriftensperre;

die Auflage, sich nur oder sich nicht an einem bestimmten Ort oder in einem
bestimmten Haus aufzuhalten;

die Auflage, sich regelmassig bei einer Amtsstelle zu melden;
die Auflage, einer geregelten Arbeit nachzugehen;

die Auflage, sich einer arztlichen Behandlung oder einer Kontrolle zu
unterziehen:;

das Verbot, mit bestimmten Personen Kontakte zu pflegen.

- wichtig: keine abschliessende Aufzahlung. Es kbnnen auch andere
geeignete Massnahmen angeordnet werden, z.B. der Besuch eines
Lernprogramms, Berufs-/Fahrverbote, Internetkontrollen, usw.

23
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Art. 273 Abs. 3: Electronic Monitoring zur
Uberwachung

Das Gericht kann zur Uberwachung solcher Ersatzmassnahmen den

Einsatz technischer Gerate und deren feste Verbindung mit der zu
uberwachenden Person anordnen.

24
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Ablauf: Von der Idee zur Umsetzung

1. Voraussetzungen klaren:
Haftgrinde, Risikoeinschatzung, Machbarkeit prufen

2. Antrag der Staatsanwaltschaft mit Vorschlag zu Art und Kontrolle
der Ersatzmassnahme

3. Gericht entscheidet Uber Ersatzmassnahme anstelle von Haft
(befristet auf max. 3 Mte, Verlangerung um jeweils 3 weitere Mte)

4. BVD sind zustandig fur Umsetzung von ambulanten Therapien,
Lernprogrammen und EM

5. Bei Scheitern: Ruckkehr zur Haftprufung (U-/Sicherheitshaft)

25
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Ambulante Therapieweisung: Rahmenbedingungen

— Es muss eine schriftliche Empfehlung vorliegen durch:
— forensisches (Vorab-)Gutachten
— Bericht der Fachstelle Forensic Assessment (FFA)
— Abklarungsbericht der Lernprogramme

— Anordnung in der Regel fur 6 Monate; fur die fristgerechte Beantragung
einer Verlangerung ist die Verfahrensleitung zustandig

— BVD begleiten und kontrollieren die therapeutische Behandlung
— Erganzend sind auch Konsumkontrollen moglich

26

Innern
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Lernprogramme Partnerschaft ohne Gewalt

Ziel
— Ruckfallpravention
Dauer

— 16 Gruppensitzungena 2 2 h am
Abend im Gruppensetting oder
10 - 20 Sitzungena 1 h zu
Burozeiten im Einzelsetting sowie
3 Nachsorgegesprache

Wirksamkeit

— Eine aktuelle Evaluation konnte
aufzeigen, dass Lernprogramm-
Teilnehmende um 80% weniger
ruckfallig werden als Teilnehmende
der Kontrollgruppe

r
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Electronic Monitoring von Ersatzmassnahmen

— eine von 8 Anwendungsformen von EM

— Elektronische Uberwachung von strafprozessualem/r Rayonverbot, Rayonarrest,
Hausarrest oder Alkoholabstinenz-Auflage

— Haufig Alarmbearbeitung rund um die Uhr (durch Uberwachungszentrale) @

— Enge Zusammenarbeit Staatsanwaltschaften, Kantonspolizei und JuWe

— Annédherungsverbot: Pilotprojekt « Dynamisches Electronic Monitoring im Kontext hduslicher
Gewalt» von November 2023 bis November 2024: Medienmitteilung ZH und Schlussbericht



https://www.zh.ch/de/news-uebersicht/medienmitteilungen/2025/09/zuercher-pilotprojekt-dynamisches-electronic-monitoring-verhilft-zu-wichtigen-Erkenntnissen.html
https://www.zh.ch/de/sicherheit-justiz/strafvollzug-und-strafrechtliche-massnahmen/electronic-monitoring.html#main_infobox

6. Alternative Vollzugsformen



Alternative Vollzugsformen
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U

U

U

Halbgefangenschaft

Art. 77b StGb

Gemeinniitzige Arbeit

Art. 79a StGb

Electronic Monitoring

Art. 79b StGb




- Freiheitsstrafe
- Geldstrafe
- Busse
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Zeitliche Voraussetzungen

- Ersatzfreiheitsstrafe
aus Busse/Geldstrafe

- Freiheitsstrafe

Electronic Monitoring
(Frontdoor)

Normalvollzug

lebenslanglich

20 Tage 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
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Wie verbreitet sind die alternativen Vollzugs-

forme“? Vollzug von Sanktionen nach Vollzugsart

Vollzugsbeginn

m Normalvollzug m Halbgefangenschaft m gemeinniitzige Arbeit

W elektronisch Gberwachter Strafvollzug

16 000

14 000

12 000

10 00O

8000

6 000

4000

2000

0
1984 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2023

Datenstand: 09.10.2024 gr-d-19.04.02.02.01je
Quelle: BFS — Statistiken des Vollzugs von Sanktionen (SVS, SGA, SES) © BFS 2024
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Halbgefangenschaft: HG - Art. 77b StGB

— Arbeit, Ausbildung oder sonstige Beschaftigung wie z.B. Kinderbetreuung
notwendig

Vollzug

— Der Vollzug und die Betreuung erfolgt im Kt. ZH in der «Halbgefangenschaft
Winterthur»

— Wahrend der «Freizeit» Aufenthalt in Institution
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Gemeinniitzige Arbeit: GA - Art. 79a StGB

Bussen und Geldstrafen, solange die Ersatzfreiheitsstrafen nicht vollstreckbar ist
Flir Ersatzfreiheitsstrafen ist keine GA moéglich (Art. 79a Abs. 2 StGB)
Freiheitsstrafen bis zu 6 Monate

Aufenthaltsrecht: Keine Voraussetzung mehr!

JuWe betreibt den Bussen-info-Point an der Kanonengasse

Das GA-Gesuch kann personlich direkt vor Ort gestellt werden

Der GA-Einsatz wird mittels eines Dreiecksvertrags verbindlich vereinbart

Vollzug

Die GA wird unentgeltlich in einem Einsatzbetrieb geleistet (z.B. Werkraum4 der
Stiftung zsge, in einer Kuche eines Spitals oder einer sozialen Einrichtung)

1 Tag = 4 Stunden GA
Case Management erfolgt durch die Bewahrungs- und Vollzugsdienste (BVD)


https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de#art_79_a
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Electronic Monitoring: EM - Art. 79b StGB
(elektronisch uberwachter Strafvolizug)

— Arbeit, Ausbildung oder sonstige Beschaftigung wie z.B.
Kinderbetreuung notwendig

— Die verurteilte Person braucht eine dauerhafte Unterkunft (kein
Zelt oder Wohnwagen)

Vollzug
— Elektronische Uberwachung des Zeitplans mit Hausarrestzeiten,

Beschaftigungszeiten und weiteren Terminen \
— Starke Individualisierung

— Soziale und «technische» Betreuung erfolgen durch die EM-
Vollzugsstelle der BVD

Podcastfolge «Mit Fussfessel im Hausarrest — Freiheit unter Aufsicht» (Auf Bew&hrung:
Leben mit Geféngnis)



https://open.spotify.com/episode/3chvID3udknFFQjrctAIo2?si=gmNkmc1lSKi2nLXVmv0y-g
https://open.spotify.com/episode/3chvID3udknFFQjrctAIo2?si=gmNkmc1lSKi2nLXVmv0y-g
https://open.spotify.com/episode/3chvID3udknFFQjrctAIo2?si=gmNkmc1lSKi2nLXVmv0y-g
https://open.spotify.com/show/4mFI7mmYUUI96oqFbWX1dX?si=21a7997f8eb24f34
https://open.spotify.com/show/4mFI7mmYUUI96oqFbWX1dX?si=21a7997f8eb24f34
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Wirkung von EM-Frontdoor

Verringerung der desozialisierenden Wirkung, die mit dem Aufenthalt in einer
Vollzugseinrichtung einhergeht (Verlust Arbeitsstelle, Wohnung, soziales Umfeld,
Tagesstruktur etc.)

Einblick in die effektiven Lebensumstande, Problemfelder, Suchtsituationen und
die soziale Einbindung - Unterstlutzungsbedarf

Elektronische Uberwachung férdert die Selbstkontrolle

Kriminogene Faktoren konnen in den realen Lebensbereichen bearbeitet
werden (risiko- und ressourcenorientierte Beratung, Lernprogramm, Therapie) -
positive Wirkungseffekte aus der Forschung bekannt (vgl. Berichte von e&e
betreffend Interkantonaler Modellversuch Elektronisch uberwachter Strafvollzug fur
Kurz- und Langstrafen: https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/sicherheit/smv/e-
monitoring.html)



https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/sicherheit/smv/e-monitoring.html
https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/sicherheit/smv/e-monitoring.html
https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/sicherheit/smv/e-monitoring.html
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Grenzen und Chancen von EM

— EM st das effizienteste Mittel fur eine systematische Kontrolle von Auflagen

— Electronic Monitoring kann physisch keine Verstosse gegen Auflagen, Straftaten
oder Fluchten verhindern

— Nicht jedes Rayon kann (sinnvoll) elektronisch Uberwacht werden (Mindestgrosse)

— Batterie EM-Geréte leer = keine Uberwachung
- Electronic Monitoring erfordert die Mitwirkung der Giberwachten
Person/en (Compliance).
— Eingeschrankte Uberwachung ist fiir die Tatperson nicht wahrnehmbar

— Durch die Uberwachung besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Entdeckung

und Sanktionierung - positive Auswirkung auf Compliance (Stéssel Jasmine, Electronic
Monitoring im Schweizer Erwachsenenstrafrecht unter derer Berlicksichtigung der Anderungen des
Sanktionenrechts, Zirich 2018, 372 ff.)

— EM ermdoglicht zu Gunsten der uberwachten Person auch die Feststellung der
stetigen Einhaltung von Auflagen




7. Was konnen Anwalt:innen
beitragen?



Ersatzmassnahmen anstelle von U-Haft

— Das Aussenfeld starken und dies der
Staatsanwaltschaft aufzeigen

- So kann die Staatsanwaltschaft Massnahmen anordnen,
welche dieses Aussenfeld starken

— Haftentlassungsgesuche mit konkreten Vorschlagen
fur Ersatzmassnahmen stellen
— Dabei kdnnen auch eigene Ideen prasentiert werden

— Die Liste der moglichen Ersatzmassnahmen ist nicht
abschliessend

— Geeignete Zeitpunkte nutzen
— Verlangerung der U-Haft durch das Gericht nach 3 Monaten

— Diesen Zeitpunkt nutzen, um der Staatsanwaltschaft
Vorschlage zu machen




Alternative Vollzugsform statt Gefangnis

— Im Rahmen der Strafzumessung auf Strafen unter
12 Monaten (EM, HG) oder 6 Monaten (GA)
hinwirken (evt. auch abgekurztes Verfahren)

— Gezielte Argumentation bereits im Strafverfahren

— Realistisches, positives Gesamtbild der Klient:innen
vermitteln

— Auf Erreichbarkeit von Klient:innen hinwirken
(telefonisch oder per Post)
— Haufige Herausforderung in der Praxis

— Alternative Vollzugsformen mit offiziellem
Formular beantragen
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EM-Anwendungsformen 2

praventiv

)

Zivilrechtliche
Schutzmassnahmen

Zivilgericht

Massnahmen zur @
Verhinderung Q
terroristischer Aktivitaten .

Kantonspolizei

Strafverfahren Sanktionenvolizug

Verfahrensleitung

Strafverfahren

fallfGUhrende Stelle

Q Rayonverbot %) Annaherungsverbot
@[ Hausarrest ® Alkoholmonitoring

. Rayonarrest =) Auflagen

Gerichtlich angeordnete
Rayonverbote /
Kontaktverbote

Bewahrungs- und Vollzugsdienste

@
o
o
®

s
(]
@]
©
-—
=
=
L

Teilweise Verbussung
Freiheitsstrafe anstelle
Arbeitsexternat

Verbussung (Ersatz-)
Freiheitsstrafe 20 Tage @
bis 12 Monate

Backdoor

Bewahrungs- und Vollzugsdienste

Jugendstrafrechtliche

Schutzmassnahmen,

Weisungen, Ersatzm.
und Rayonverbote

Vollzugslockerungen /
Auflagen

2| @28

Jugendanwaltschaft Einweisende Behorde



	Folie 1
	Folie 2: Inhalt
	Folie 3
	Folie 4: Justizvollzug und Wieder- eingliederung: wirksam  und fortschrittlich für  eine sichere und gerechte  Gesellschaft. 
	Folie 5: Umfassender und komplexer Auftrag
	Folie 6: 13 Institutionen im Kanton Zürich
	Folie 7
	Folie 8: Wiedereingliederung: Wozu eigentlich?
	Folie 9: Justizvollzug: Gesetzlicher Auftrag
	Folie 10: Unterschiedliche Anforderungen an den Justizvollzug
	Folie 11: Bei der Auftragserfüllung legen wir Wert auf
	Folie 12
	Folie 13: Wir tun, was wirkt
	Folie 14: Schädliche Auswirkungen strafender Interventionen / Inhaftierung (Lambie & Randell, 2013)
	Folie 15: Effekt von abschreckenden Massnahmen  resp. von Bewährungs-/Begleitmassnahmen
	Folie 16
	Folie 17: Die drei Dimensionen von Sicherheit
	Folie 18: Dynamische Sicherheit – Mitarbeitende
	Folie 19: Herausforderung im Vollzugsalltag
	Folie 20: Fachpersonen Justizvollzug:  Diese Kompetenzen fördern wir
	Folie 21
	Folie 22: Was sind Ersatzmassnahmen?
	Folie 23: Art. 273 Abs. 2: Ersatzmassnahmen sind namentlich
	Folie 24: Art. 273 Abs. 3: Electronic Monitoring zur Überwachung
	Folie 25: Ablauf: Von der Idee zur Umsetzung
	Folie 26: Ambulante Therapieweisung: Rahmenbedingungen
	Folie 27: Lernprogramme Partnerschaft ohne Gewalt
	Folie 28: Electronic Monitoring von Ersatzmassnahmen
	Folie 29
	Folie 30: Alternative Vollzugsformen
	Folie 31: Zeitliche Voraussetzungen
	Folie 32: Wie verbreitet sind die alternativen Vollzugs-formen?
	Folie 33: Halbgefangenschaft: HG – Art. 77b StGB
	Folie 34: Gemeinnützige Arbeit: GA – Art. 79a StGB
	Folie 35: Electronic Monitoring: EM – Art. 79b StGB (elektronisch überwachter Strafvollzug)
	Folie 36: Wirkung von EM-Frontdoor
	Folie 37: Grenzen und Chancen von EM
	Folie 38
	Folie 39: Ersatzmassnahmen anstelle von U-Haft
	Folie 40: Alternative Vollzugsform statt Gefängnis
	Folie 41
	Folie 42: EM-Anwendungsformen

